
Zustimmung zu einem/einer überplanmäßigen Aufwand/Auszahlung 
 

Gemeindekennzahl 40   Haushaltsjahr 2022 

 
 

1. überplanmäßige Auszahlung
1
 

 

Produktsachkonto - Projekt  

55201-096000-34 

 

Produktbezeichnung 

Gewässerunterhaltung 

 

Sachkontenbezeichnung 

Anlagen im Bau 

Umverlegung Vorflutleitung  

2LV4-R/4a 

 

 

Haushaltsansatz inkl. HH-Reste     262.152,70 EUR 

 

zusätzlich benötigte Mittel         7.053,84 EUR 
 
Begründung: 

Durch Änderungen in der Bauausführung und unvorhergesehene Leistungen ergeben sich höhere Baukosten. 

Diese sind unter anderem: 

 Lageänderung des Regenwasserkanals mittig in der Straße 

 Reparatur einer alten Leitung, deren Lage nicht dem Bestandsplan entsprach 

 Reparatur einer alten Leitung, die bei der Baugrunderkundung angebohrt wurde 

Weiterhin wurde ein Beweissicherungsverfahren für die Verkehrsanlagen auf dem Grundstück der Fa. Eichmann 

und Partner durchgeführt, um eventuell spätere Ansprüche beurteilen zu können. 

 

2.2 Nachweis der Deckung durch Mehrerträge/-einzahlungen
1 

 

Produktsachkonto  
61100-401300 

 

Produktbezeichnung 
Steuern, allgemeine Zuweisungen, 

allgemeine Umlagen 

 

Sachkontenbezeichnung 
Gewerbesteuer 

 

  

zur Verfügung stehende Mehrerträge/-einzahlungen
1
  208.874,24 EUR   

 

zur Deckung benötigt          7.053,84 EUR  

      

Begründung der Mehrerträge/-einzahlungen:1 

Auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung werden aktuell Mehreinnahmen an Gewerbesteuer erzielt, die über 

dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegen. Die Mehrerträge/-einzahlungen können zur Deckung der 

benötigten Mehrauszahlungen herangezogen werden. 

 
Teilhaushaltsverantwortlicher zu 1. 

 

 

Datum  

 

Herr Roeder 

Name  

 

 

Unterschrift 

 

Teilhaushaltsverantwortlicher zu 2., sofern Deckung nicht aus dem gleichen Teilhaushalt erfolgt 

 

 

Datum  

 

Frau Kleinbauer 

Name  

 

 

Unterschrift 

 

geprüft durch Fachdienst Finanzverwaltung 

 

 

Datum  

 

Frau Pantermöller 

Name  

 

 

Unterschrift 

 

genehmigt durch  Beschluss Nr.:  

vom: 

                                                
 


